
 Spinnfischertage 2025  
 
 
Die Spinnfischertage des SFV-Oldenburg beginnen am 05.10. und enden am 28.12.2025 
Treffen ist jeweils sonntags um 08:30 Uhr in der Hütte am Achterdiek. Geangelt wird ausschließlich 
mit der Spinn- oder Dropshotangel in der Zeit von 09:00 bis 12:00 Uhr auf die unten aufgeführten Fische. 
Die Dropshotangel darf nur mit einem Haken beködert werden. Als Köder sind nur Kunstköder erlaubt. 
 

 

 

 

 

 

Die gültige Fischereierlaubnis ist grundsätzlich vor jeder Teilnahme vorzuzeigen und immer am Gewässer 

                                                                             mitzuführen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mindestmaße:   

Hecht 65 cm 

Zander 55 cm 

Barsch 25 cm 

Rapfen (kein Mindestmaß) 

Wels 50 cm 

 

Gewertet werden nur Fische, die vom Teilnehmer selbst während der Zeit des Hegefischens im 

Geltungsbereich der Fischereierlaubnis des SFVO gefangen wurden. Nicht im Maul gehakte und 

Untermaßige Fische müssen, soweit nicht gravierend verletzt, schonend wieder zurückgesetzt werden. 

Maßige Fische dürfen nicht gehältert werden und sind nach dem Fang sofort zu betäuben und 

vorschriftsmäßig zu töten. 

Regeländerungen sind im Zeitraum der laufenden Veranstaltung nicht möglich. 

 

 

 

 

 

 

Das Abschlussessen der Spinnfischertage findet am Samstag, dem 17. Januar 2026 am 

Achterdiek statt. Die kostenpflichtige Anmeldung hat bis zum 07.12.2025 zu erfolgen, 

wobei die Teilnehmerzahl auf 35 Personen begrenzt ist.  

Die Kosten für das Abschlussessen betragen p.P. 17,00€, Getränke extra. 

 

      

Petri Heil 

→Teilnahmeberechtigt sind Vereinsmitglieder mit abgelegter Fischerprüfung und gültiger 

Fischereierlaubnis sowie Inhaber einer gültigen Tages- oder Gastkarte für die Gewässer 

des SFVO 
 

→ Obere- und Untere Hunte sind jeweils ab E-Werk bis Fischerhütte Achterdiek/Brücke 

Niedersachsendamm, der Burmesterteich komplett für jegliche Angelei gesperrt. 

→ Lachse, Bach- und Meerforellen haben zurzeit Schonzeit und müssen zurückgesetzt werden. 

→ Für Welse aus der Oberen Hunte/Küstenkanal ist das Mindestmaß aufgehoben. 

→ Barsche werden an den zwei auf den Barschbesatz folgenden Sonntagen nicht gewertet. 

→ Das Angeln im Oldenburger Hafengebiet ist verboten 

→ Zuwiderhandlungen haben den Ausschluss von den Spinnfischertagen zur Folge 


